
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 

 

Produkte aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft und 
Ursprungswaren aus den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes, die 
diesen technischen Spezifikationen nicht entsprechen, werden einschließlich der im 
Herstellerstaat durchgeführten Prüfungen und Überwachungen als gleichwertig 
behandelt, wenn mit ihnen das geforderte Schutzniveau (Sicherheit, Gesundheit und 
Gebrauchstauglichkeit) gleichermaßen dauerhaft erreicht wird. Der Nachweis obliegt 
dem Bieter mit Angebotsabgabe. 

 

Siehe auch Ziffer 5 des Angebotsschreibens. 

 

Verzeichnis der Bezugsquellen: 

 

FGSV: Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. 
 Konrad-Adenauer-Straße 13 
 50996 Köln 

 

VkBl-Verlag: Verkehrsblatt-Verlag 
 Hohe Straße 39 
 44139 Dortmund 

 

Es gelten alle in der „Aufforderung zur Angebotsabgabe“ unter 
„Mindestanforderungen für Nebenangebote“ aufgeführten technischen 
Regelwerke, Allgemeine Rundschreiben Straßenbau (ARS) und Erlasse. 
 

Zusätzlich dazu gilt die/das: 
 

ZTV Verm-StB 01 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die Bauvermessung 
im Straßen- und Brückenbau 
Ausgabe 2001 
Bezugsquelle: FGSV-Verlag 
 
ARS 11/2012 
Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 11/2012 vom 08.08.2012 
Änderungen und Ergänzungen  der TL Bitumen-StB 07, Ausgabe 2013 
  der TL Asphalt-StB 07, Ausgabe 2013 
  der ZTV-Asphalt-StB 07, Ausgabe 2013 
Bezugsquelle: VkBl-Verlag 


